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Hinweise zur digitalen Steuerberaterprüfung 2026 in Nordrhein-Westfalen 

(Stand: 02.02.2026) 

Die Bewerberinnen und Bewerber der Steuerberaterprüfung 2026 werden in Nordrhein-
Westfalen die Möglichkeit haben, den schriftlichen Teil der Steuerberaterprüfung digital 
(anstelle von handschriftlich) ablegen zu können. Die gesetzliche Grundlage hierfür ergibt 
sich aus § 37 Abs. 2 Satz 2 StBerG. 

Zur Anfertigung der Aufsichtsarbeiten werden den Bewerberinnen und Bewerbern, die die 
schriftliche Prüfung digital ablegen, ein Laptop, eine Computermaus und eine externe 
Tastatur zur Verfügung gestellt (voraussichtlich: Laptop Lenovo T16, Tastatur Cherry KC 
1000, Maus Cherry MC 1000). Das Mitbringen weiterer (eigener) Geräte ist nicht gestattet. 

Die Aufgabentexte werden ausschließlich in Papierform zur Verfügung gestellt. 

Zur Sicherung der Daten wird ein eigenes Netzwerk mit eigener Speicherumgebung 
eingerichtet; die Eingaben werden fortlaufend gesichert. 

Um Bewerberinnen und Bewerbern einen Einblick in die Prüfungsumgebung zu ermöglichen, 
ist unter folgendem Link ein Demoportal für die digitale Prüfungsumgebung eingerichtet: 

https://demo-steuerberaterpruefung.q-examiner.com/  

Durch einen Klick auf „Anmelden“ und „Bestätigen“ öffnet sich das Programm ohne 
Zugangsdaten. Die Eingaben auf dem Demoportal werden nicht zwischengespeichert und 
eignen sich auch nicht für die Anfertigung von Übungsklausuren. Es dient lediglich dazu, sich 
mit der Prüfungssoftware vertraut zu machen. Das Portal lässt sich nur mit dem Google 
Chrome Browser aufrufen. 

Die Entscheidung darüber, ob eine Bewerberin oder ein Bewerber die schriftliche Prüfung 
digital oder handschriftlich fertigt, ist verbindlich. Ein Wechsel zwischen der digitalen und der 
handschriftlichen Fertigung der Aufsichtsarbeiten an einzelnen Prüfungstagen ist nicht 
möglich. Hierfür erhalten alle Bewerberinnen und Bewerber der schriftlichen Prüfung 2026 zu 
gegebener Zeit (voraussichtlich im Mai 2026) ein Formular, mit dem das Wahlrecht ausgeübt 
werden kann.  

Da zurzeit noch nicht abschätzt werden kann, wie viele Bewerberinnen und Bewerber ihre 
drei Aufsichtsarbeiten digital fertigen möchten, steht auch noch nicht fest, in welchen 
Prüfungsräumen in Nordrhein-Westfalen die Aufsichtsarbeiten digital und in welchen sie 
handschriftlich gefertigt werden. Grundsätzlich wird es keine Prüfungsräume geben, in denen 
Aufsichtsarbeiten sowohl digital als auch handschriftlich gefertigt werden. Bewerberinnen 
und Bewerber müssen sich deshalb darauf einstellen, dass sie gegebenenfalls eine etwas 
weitere Anreise zum Prüfungsraum haben werden. 


